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Landwirtschaft Bund; Übersicht

7820-15
Düngegesetz *)

Vom 9. Januar 2009, BGBl. I S. 54, ber. S. 136,
zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 83 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011, BGBl. I S. 3044

*) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über
ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dien-
ste der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/96/EG vom 20.
November 2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 81) geändert worden ist, sind beachtet worden.

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:
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§ 1 Zweck

Zweck dieses Gesetzes ist es,

1. die Ernährung von Nutzpflanzen sicherzustellen,

2. die Fruchtbarkeit des Bodens, insbesondere den standort- und nutzungstypischen Humusgehalt, zu erhal-
ten oder nachhaltig zu verbessern,

3. Gefahren für die Gesundheit von Menschen und Tieren sowie für den Naturhaushalt vorzubeugen oder
abzuwenden, die durch das Herstellen, Inverkehrbringen oder die Anwendung von Düngemitteln, Boden-
hilfsstoffen, Pflanzenhilfsmitteln sowie Kultursubstraten oder durch andere Maßnahmen des Düngens ent-
stehen können,

4. Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union, die Sachbereiche dieses Ge-
setzes, insbesondere über den Verkehr mit oder die Anwendung von Düngemitteln betreffen, umzusetzen
oder durchzuführen.


